
Riskmanagement für Unternehmen 
– aus Sicht eines Versicherers

Identifizieren, 
bewerten, 

bewältigen und 
überwachen

von Unternehmensrisiken.



Strategische Risiken 

das Falsche tun

Operative Risiken

das Richtige falsch machen

Spekulative Risiken
Risiken aus unternehmerischem Handeln

Marktrisiko
Wettbewerb, Preise, Kurse, Konjunktur

Betriebsrisiko
Technische und organisatorische Gefahren

Kreditrisiko
Adressausfallrisiko

Liquiditätsrisiko
Für Kapitalgesellschaften Konkursantragsgrund

Rechtliche Risiko
Rechtliche und vertragliche Durchsetzbarkeit

Rating



Strategische Risiken 

das Falsche tun

Operative Risiken

das Richtige falsch machen

Statische Risiken
Schadensgefahr 



Feuer, ein 
Risiko, an 
das jeder 
gleich denkt, 

aber …….

Statische Risiken



…hat der 
Hotelier auch 
daran 
gedacht?

Statische Risiken



Die Flutkatastrophe von Cornwall in Südengland ist noch gut in Erinnerung. 
Sie ist nur ein Beispiel für die Hochwasser-, Stürme- und Dürreperioden, 
die laut dem jüngsten Bericht der Europäischen Umweltagentur das Leben 
in Europa erheblich bedrohen. 

Überlauf der Elbe bei Hitzacker!



Tragödie in Bad Reichenhall
Eissporthalle unter Schneelast eingestürzt –
Zahlreiche Tote - Vermisste

Statische Risiken



Wirtschaftskriminalität hat in Deutschland weiter Kon junktur, 
der wirtschaftliche Schaden liegt in Millionenhöhe.

Statische Risiken



Schutz vor Forderungsausfall.

Pleiten und Insolvenzen selbst von bekannten und renommierten Firmen 
haben Hochkonjunktur. Die Folgen sind verheerend: Intakte Unternehmen 
können durch unverschuldete Forderungsausfälle selber schnell in 
Zahlungsschwierigkeiten gelangen und damit in eine Folgeinsolvenz . 

Die Unternehmensinsolvenzen verursachten 2005 Schäd en von insgesamt…..

37,5 Milliarden Euro.

…aber auch  spekulative Risiken



Grundlage des systematischen Risikomanagements 
ist die Risikoanalyse

 

 

=alternativer 
Risikotransfer



Großunternehmen 
beschäftigen Riskmanager.

Mittelständler müssen das  
anders lösen.



Können Versicherer h
ier h

elfen??



Der Unternehmer sucht bzw. braucht keinen 
Versicherungs produkt verkäufer !!!

4 Beratereinheiten muss ein umsichtiger
Unternehmer für seinen Erfolg auf Abruf an seiner
Seite haben:

Der Rechtsberater

Der Steuerberater

Der Finanzberater

Der 
Versicherungskaufmann 

als Risikoberater



Der Unternehmer

Der Rechtsberater

Der Steuerberater

Der 

Versicherungskaufmann 

als Risikoberater

…..und im Idealfall finden zwischen den Beratern 
Abstimmungsprozesse statt.

Der Finanzberater



Der Risikoberater 

1. Welche Werte sind schützenswert ?
2. Welchen Risiken sind die Werte ausgesetzt ?
3. Welche Instrumente des Werteerhalts oder Schutzes

gibt es ?
4. Welche Versicherungen sind Instrumente der 

Risikobegrenzung oder -abwälzung ?
5. Welche Wertigkeiten hat der Versicherungsschutz ?

Er hat folgenden Fragen beim Unternehmerkunden
nachzugehen:



1. Welche Werte sind schützenswert ?
2. Welchen Risiken sind die Werte ausgesetzt ?
3. Welche Instrumente des Werteerhalts oder Schutzes

gibt es ?
4. Welche Versicherungen sind Instrumente der 

Risikobegrenzung oder -abwälzung ?
5. Welche Wertigkeiten hat der Versicherungsschutz ?

Die richtigen Fragen des Risikoberaters



1. Welche Werte sind schützenswert?



� Gebäude
� Betriebseinrichtung 

- technisch 
- kaufmännisch

� Waren und Vorräte
� Fuhrpark

1. Welche Werte sind schützenswert?



� Ausfall oder Verlust von Geldvermögen
durch Eigenschäden

� Verlust von Geldvermögen 
durch Schadenersatzleistungen an Dritte

1. Welche Werte sind schützenswert?



� Gesundheit
� Arbeitskraft

� Erwerbsunfähigkeit
� Berufsunfähigkeit

� Hinterbliebenenversorgung
� Altersversorgung

1. Welche Werte sind schützenswert?



1. Welche Werte sind schützenswert ?
2. Welchen Risiken sind die Werte ausgesetzt ?
3. Welche Instrumente des Werteerhalts oder Schutzes gibt e s ?
4. Welche Versicherungen sind Instrumente der Risikobegren zung

oder -abwälzung ?
5. Welche Wertigkeiten hat der Versicherungsschutz ?

2. Welchen Risiken sind die Werte ausgesetzt?



Blitzschlag

Einbruch-

diebstahl

Feuer Explosion

Elementar-
ereignisse

Sturm

Raub

Vandalismus

Leitungswasser

Hagel

Unterschlagung

Terror

Sabotage

Mechanische 
Gewalt

Krieg

Verschleiß

2. Welchen Risiken sind die Werte ausgesetzt?

Verlust



Eigenschäden
Unvorhersehbarer 

Verlust von 
Geldwerten ohne

Gegenleistung

Forderungsausfall

Rechtsstreit-
kosten

Krankheits-

kosten

Unterschlagung

Diebstahl

Unvorhersehbarer 
Verlust von 

Geldwerten mit
Gegenleistung

Pflegekosten

Erpressung

Ertragsausfall 
durch Betriebs-
unterbrechung

Betrug

Datenverlusten

2. Welchen Risiken sind die Werte ausgesetzt?



Fremdschäden

schuldhaftes Handeln

gesetzlichegesetzliche Haftpflicht

Produkthaftung

Umwelthaftung
Gefährdungshaftung

schuldhaftes Handeln

vertragliche Haftpflicht

Erfüllungsschaden

Garantie

2. Welchen Risiken sind die Werte ausgesetzt?



Krankheit

altersbedingte 
Arbeits-

unfähigkeit

Tod

Arbeitslosigkeit

Berufs-/ 
Erwerbs-

unfähigkeit

2. Welchen Risiken sind die Werte ausgesetzt?



1. Welche Werte sind schützenswert ?
2. Welchen Risiken sind die Werte ausgesetzt ?
3. Welche Instrumente des Werteerhalts oder Schutzes gibt e s ?
4. Welche Versicherungen sind Instrumente der Risikobegren zung

oder -abwälzung ?
5. Welche Wertigkeiten hat der Versicherungsschutz ?

3. Welche Instrumente des Werteerhalts oder Schutzes gibt es ?



Risikobegegnung

3. Welche Instrumente des Werteerhalts oder Schutzes gibt es ?

Risikomeidung

oder



Teilung

Begrenzung

VerhütungStreuungAbwälzung

Risikobegegnung

Risikotragung
Risikominderung

durch

3. Welche Instrumente des Werteerhalts oder Schutzes gibt es ?



� 1. Welche Werte sind schützenswert ?
� 2. Welchen Risiken sind die Werte ausgesetzt ?
� 3. Welche Instrumente des Werteerhalts oder Schutzes gibt e s ?
� 4. Welche Versicherungen sind Instrumente der  

Risikobegrenzung oder -abwälzung ?
� 5. Welche Wertigkeiten hat der Versicherungsschutz ?

4. Welche Versicherungen sind Instrumente der Risikoabwälzung?



4. Welche Versicherungen sind Instrumente der Risikoabwälzung?

� Gebäudeversicherungen
� Inhaltsversicherungen
� Glasversicherungen
� Fahrzeugversicherungen
� Technische Versicherungen

� Elektronik-Versicherungen

� Bauleistungsversicherungen

� Maschinenbruchversicherungen

� Montageversicherungen

� Transportversicherungen
� Gütertransportversicherungen 
� Lagerrisiken

� Messe -/ Ausstellungsversicherungen

� Reisegepäckversicherungen
� Autoinhalts- oder 

Werkverkehrsversicherung
� Fluß-/Seekaskoversicherungen



Zur Abwälzung von Fremdschäden

� Betriebshaftpflichtversicherungen
� Produkthaftpflicht

� Umwelthaftplicht

� Tierhalterhaftpflicht
� Grundstückshaftpflicht

� Vermögensschadenhaftpflicht

� D & O Versicherung                    
(für GF/Vorstand)

� Kfz-Haftpflichtversicherungen
� Privathaftpflichtversicherungen

Zur Abwälzung von Eigenschäden

� Betriebsunterbrechungsversicherung
� Betriebsschließungsversicherung
� Maschinen - BU-Versicherung
� Datenverlustversicherung
� Forderungsausfallversicherung
� Veranstaltungsausfallversicherung
� Vertrauensschadenversicherung
� Kautions, - Bürgschaftsversicherung
� D & O Versicherung (für GmbH/AG)

� Rechtsschutzversicherungen
� Krankheitskostenversicherung

4. Welche Versicherungen sind Instrumente der Risikoabwälzung?



� Lebensversicherungen
� Teilhaberversicherungen
� Direktversicherungen
� Gesellschafterversorgung
� Versorgungszusagen/

Pensions-/ Unterstützungskassen

� Gruppenunfallversicherung

� Gruppenkrankenversicherungen

Betriebliche Versorgungseinrichtungen:

4. Welche Versicherungen sind Instrumente der Risikoabwälzung?



� Unfallversicherungen
� Unfalltod

� Unfall-Invalidität
� Unfallrente
� Unfalltagegeld

� Krankenversicherungen:
� Tagegeldversicherungen
� Pflegekostenversicherungen

� Lebensversicherungen:
� Risiko-Lebensversicherungen
� Kapital-Lebensversicherungen

� Berufsunfähigkeits-Versicherungen

� Rentenversicherungen
� „Erbschaftssteuerversicherung“

Private Versorgungen:

4. Welche Versicherungen sind Instrumente der Risikoabwälzung?



1. Welche Werte sind schützenswert ?
2. Welchen Risiken sind die Werte ausgesetzt ?
3. Welche Instrumente des Werteerhalts oder Schutzes gibt e s ?
4. Welche Versicherungen sind Instrumente der  

Risikobegrenzung oder -abwälzung ?
5. Welche Wertigkeiten hat der Versicherungsschutz ?

5. Welche Wertigkeiten hat der Versicheurngsschutz?



Grundlage des systematischen Risikomanagements ist d ie Risikobewertung

5. Welche Wertigkeiten hat der Versicheurngsschutz?

Reisegepäckversicherung

Feuer Produkthaftpflicht



Der Risikoberater -
kompetenter Agent und/oder 

Sachwalter Ihrer Versicherungen

Der Versicherungs-
produktverkäufer

Grundlage des systematischen Risikomanagements ist die Risikoanalyse



� Risikoanalyse als Bestandsaufnahme

Praktisches Vorgehen:

Grundlage des systematischen Risikomanagements ist die Risikoanalyse



A 1 Datenverlust
Ausfall eines Datenservers 

oder physische 
Datenzerstörung

mittel mittel ja
Praxis der Datensicherung 

überdenken

B 22 Schlüsselkräfte
Ausfall von exklusivem 

human capital
hoch hoch ja

Risikostreuung, 
Nachfolgeregelungen

C13 Wettbewerb
Ansiedlung eines 
Wettbewerbers in 

unmittelbare Nachbarschaft  

hoch sehr hoch ja vakante Grundstücke sichern

D 1 Sachwerte
Schutz aller Sachwerte vor 
Beschädigung, Zerstörung, 

Verlust

katastrophal mittel ja Vesicherungskonzept prüfen

D 2 Forderungsausfall
Uneinbringbare Forderungen 

gegen Auftraggeber
hoch hoch ja

Factoring, Kreditversicherung 
abschließen

D14
Betriebs-

unterbrechung
Ausfall der Produktions- 

maschinen
katastrophal hoch ja Vesicherungskonzept prüfen

D23 Umweltrisiko
Grundstück mit Altlasten 

kontaminiert
hoch gering ja

IFS mit Bodengutachten 
beauftragen

D 66 Haftung
Ansprüche der 

Gesellschafter gegen die 
Geschäftsführung nach 

hoch gering ja
D & O Versicherungskonzept 

prüfen

D68 Datenschutz
vertrauliche Daten gelangen 

in falsche Hände
hoch mittel ja Sicherung der Daten prüfen

Risikoinventar
Risiko-

bezeichnung
Risiko-

kennziffer
Beschreibung des Risikos Mögliche Schadenhöhe 

(gering / mittel / hoch / 
katastrophal)

Eintrittswahrscheinlichkeit 
(gering / mittel / hoch / sehr hoch)

Handlungs-
bedarf             

( ja / nein )

Bemerkung

Grundlage des systematischen Risikomanagements ist die Risikoanalyse



Vielen Dank



Unternehmensberater

Risikovorsorge durch 
Versicherungen



Unternehmensberater

� Risikovorsorge (2 Seiten einer Medaille)
� Für den Beratenen
� Für den Berater

� Operative Risiken des Beraters
� Betriebshaftpflichtversicherung

� Personen- und Sachschadendeckung

� Berufshaftpflichtversicherung
� Vermögensschadendeckung



Unternehmensberater
aus Versicherersicht

� Berufshaftpflichtversicherung:

� Frage:
Welche Tätigkeiten übernimmt ein Unternehmensberater ?

� Problem:
Keine gesetzliche Berufsordnung wie z.B. für
� Rechtsanwälte
� Steuerberater
� Architekten



Unternehmensberater
aus Versicherersicht

� Themenbeispiele / Tätigkeitsbeispiele:
� Betriebsorganisation
� Finanzmanagement
� Kostenoptimierung
� Marketing / Vertrieb
� Kommunikation
� Personalmanagement
� EDV 
� …..

� = > Betriebswirtschaftliche Beratung



Unternehmensberater
aus Versicherersicht

� Betriebswirtschaftliche Beratungen sind ein relevanter Markt:

� Umsätze der Branche:
� 2005 13,2 Mrd. EUR
� 2006 14,7 Mrd. EUR
� 2007 16,4 Mrd. EUR
� 2008 18,2 Mrd. EUR
� 2009 17,6 Mrd. EUR 
� 2010 ???

� Grundlage der Zahlen ist die Marktstudie „Facts & F igures zum Beratermarkt 2009/2010“des Bundesverbande s Deutscher 
Unternehmensberater (BDU)



Unternehmensberater

� Wachstumsbranche
� Relativ hohe Umsätze vs. relativ geringe juristische 

Durchdringung der Materie
� Argumente:

� Beratung erfolgt auf der Ebene der Geschäftsleitung
� Einflüsse auf das unternehmerische Handeln / 

unternehmerische Risiko sind grundsätzlich risikobehaftet
� Haftungsfälle in der Kausalität schwierig 
� => nur schwerste Beratungsfehler ?
� => nur totale Nutzlosigkeit ?
� => oder wenig Grund zur Klage ?



Unternehmensberater: 
Gesetzliche Haftung für Vermögensschäden

� § 823 BGB Schadensersatzpflicht
� (1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben , den Körper , 

die Gesundheit , die Freiheit , das Eigentum oder ein 
sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist 
dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet.

� (2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen 
ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz
verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen 
dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die  
Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.



Unternehmensberater: 
Vertragliche Haftung für Vermögensschäden

� § 280 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
� (1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem 

Schuldverhältnis , so kann der Gläubiger Ersatz des 
hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat.

� (2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann 
der Gläubiger nur unter der zusätzlichen Voraussetzung des 
§ 286 verlangen.

� (3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur 
unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des 
§ 282 oder des § 283 verlangen.



Unternehmensberater: 
Vertragliche Haftung für Vermögensschäden

� Frage:
Welche vertraglichen Leistungsverpflichtung bestehen 
konkret? 

� Antwort:
Das wird durch die Inhalte des Beratervertrages vereinbart, 
also die Frage, welche Tätigkeiten übernimmt ein 
Unternehmensberater

� Das BGB bietet bestimmte Vertragstypen mit 
Inhaltsbeschreibungen an.

� Welche Vertragstypen passen ?



Unternehmensberater: 
Vertragliche Haftung

� Dienstvertrag §§ 611 ff. BGB
� Der Berater verpflichtet sich zur Erbringung von 

Diensten , nicht aber zur Erstellung bestimmter 
Ergebnisse, wie z.B. Studien oder Analysen

� => Vergütung für die geleistete Dienste (Arbeitszeit)
� Haftung nur bei schuldhafter Pflichtverletzung 

(Schadenersatz) 
� Indiz: Beratung ist nicht qualitativ messbar oder zu 

komplex, um eine Werkvertragshaftung 
(=verschuldensunabhängige Gewährleistung) angemessen 
erscheinen zu lassen. 



Unternehmensberater: 
Vertragliche Haftung

� Werkvertrag §§ 631 ff. BGB?
� Der Berater verpflichtet sich zur Herstellung eines 

individuellen Werkes , als Ergebnis seiner Tätigkeit, z.B. 
bei betriebswirtschaftlichen Berechnungen 
(Investitionsrechnungen, Break Even Analyse etc.)

� => vereinbarte Vergütung für die Herstellung („Werklohn“)
� Haftung bei schuldhafter Pflichtverletzung (Schadenersatz) 
� Nachbesserung
� Verschuldensunabhängige Haftung für zugesicherte 

Eigenschaften nach Abnahme des Werkes
� Indiz: Bestandteil der „Beratung“ ist eine Leistung, bei der 

es auf die Richtigkeit des Arbeitsergebnisses ankommt.



Unternehmensberater: 
Vertragliche Haftung

� Geschäftsbesorgungsvertrag § 675 BGB?
� Liegt dann vor, wenn der Berater eine selbständige 

Tätigkeit wirtschaftlicher Art im fremden Interesse 
übernimmt.

� Interimsmanagement (Vertreter des Geschäftsführers)
� Haftung bei schuldhafter Pflichtverletzung in Abhängigkeit 

von dem übernommenen Geschäft, z.B. 43 II GmbHG

� Indiz: Berater trifft selbst Entscheidungen mit 
Vermögensbezug, z.B. als Consultant-Agent 



Unternehmensberater: 
Vertragliche Haftung

� Welcher Vertragstyp?

� Werkvertrag §§ 631 ff. BGB?
� Dienstvertrag §§ 611 ff. BGB?
� Geschäftsbesorgungsvertrag § 675 BGB?

=>
� Eine Mischung aus mehreren Teilen.



Unternehmensberater

� Fallbeispiel 1:

� Die Produktionskosten eines Unternehmens (GmbH) sind zu 
hoch und sollen gesenkt werden. Die genaue Analyse zeigt 
einen zu hohen Personalkostenanteil. 

Der Unternehmensberater schlägt zur Kosteneinsparung eine 
Verlagerung von Teilen der Produktion auf externe Zulieferer 
vor. 



Unternehmensberater

� Fallbeispiel 2:

� Die GmbH möchte das vorhandene Personal aber nicht 
freisetzen. 

Der Unternehmensberater schlägt die Herstellung anderer 
Produkte am Standort vor. Dazu müssen neue Maschinen 
angeschafft, das Personal qualifiziert und Absatzmärkte 
erschlossen werden. Der Berater führt eine 
Investitionsrechnung durch und entwickelt eine 
Marketingstrategie für die neuen Produkte und Märkte.



Unternehmensberater

� Fallbeispiel 3:

� Um die Investitionen zu tätigen benötigt der Unternehmer 
Kapital. 

Der Unternehmensberater schlägt vor, die GmbH in eine AG 
umzuwandeln und dann an die Börse zu bringen. 
Er bereitet alles vor und begleitet die Umsetzung



Unternehmensberater

� Fallbeispiel 4:

� Als der Geschäftsführer plötzlich erkrankt, beauftragen die 
Gesellschafter den Berater mit der Geschäftsführung der 
Gesellschaft.



Unternehmensberater
Berufshaftpflichtversicherung

� Konsequenzen für den Versicherungsschutz
� Berufshaftpflichtversicherer muss unterschiedliche 

Berufsbilder / Risikofelder / Tätigkeitsbereiche / Vertragshaftungen 
abbilden

� Es gibt keine gesetzliche Berufsbeschreibung
� => Versicherer geht vom statistischen Normalfall aus:

=> Gemischttypischer Werk- und Dienstvertrag
� vorbereitende Analyse

� nachfolgende Umsetzung



Unternehmensberater
Qualitäts- und Haftungsmaßstab

� Standards anderer Berufsgruppen
� Steuerberater
� Wirtschaftsprüfer
� Rechtsanwälte
� Anlageberater

� Rechtsprechung
� Berufsverbände



Unternehmensberater
Mindestanforderungen

� Ermittlung der Beratungsgrundlagen, der objektiven 
Rahmendaten und der subjektiven Situation des Beratenen

� Beratung muss unter dem vorgegebenen Beratungsziel 
umfassend und richtig sein

� Der Lösungsvorschlag muss für den konkret Beratenen 
praktikabel sein

� Schäden für den Beratenen sollen als Folge der Beratung mit 
hoher Wahrscheinlichkeit vermieden werden 
( Grundsatz des relativ sichersten Weges )



Unternehmensberater
Schadenersatz wegen Falschberatung

� Die Beratungsleistung nimmt Einfluss auf 
unternehmerische Entscheidungen 

� Unternehmerische Entscheidungen sind 
Risikoentscheidungen

� = > Es gibt einen Ermessensspielraum
� = > Auch Ermessensspielraum für den Unternehmensberater
� Grenzen:

� Grundregeln ordnungsgemäßer Geschäftsleitung
� Entscheidung muss angemessen vorbereitet sein
� Gesicherte Erkenntnisse und bewährte Methodik
� Angemessene Kontrolle



Unternehmensberater
Schadenersatz wegen Falschberatung

� Notwendigkeit der Aufklärung über 
Chancen und Risiken der geplanten Maßnahme

� Strengere Anforderungen als an den 
Geschäftsleiter beim Maßstab für:

� Moderne Managementmethoden
� Aktueller Stand der Wirtschaftswissenschaft
� Anwendbarkeit auf das konkrete Unternehmen

� „Überlegenes Wissen“ führt dazu, dass sich der Berater nicht 
aus der Verantwortung ziehen kann, wenn der Beratene die 
Maßnahme umsetzt

� Speziellfall: Faktische Geschäftsführung



Unternehmensberater 
Berufshaftpflichtversicherung

� Berufshaftpflichtversicherer benennt die versicherten Tätigkeitsfelder
� I. Gegenstand des Versicherungsschutzes

� Versicherungsschutz besteht für folgende Tätigkeiten als selbstständiger 
Unternehmensberater:
1. gutachtliche Beurteilung bestehender Betriebsverhältnisse;

2. rechtlich zulässige Beratung bei der Gründung, Umwandlung, Sanierung und 
Auflösung von Unternehmen;

3. rechtlich zulässige Beratung bei Kauf und Verkauf von Unternehmen;
4. rechtlich zulässige Beratung bei der Einrichtung der Buchführung sowie bei 

der Gründung und Unterhaltung von betrieblichen Versorgungseinrichtungen, 
nicht hingegen versicherungsmathematische Gutachten;



Unternehmensberater 
Berufshaftpflichtversicherung

� Berufshaftpflichtversicherer benennt die versicherten Tätigkeitsfelder
� I. Gegenstand des Versicherungsschutzes

5. Gutachten, Beratung und Vorschläge zur Organisation, Rationalisierung und 
Optimierung von Unternehmen und Betriebsabläufen, Qualitätsmanagement, 
Umweltmanagementberatung;

6. Erstellung von Kalkulationsgrundlagen, Durchführung von Zeitstudien, 
Erstellung von Richtwertkatalogen und deren Verwendung für Kalkulationen;

7. Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie sonstige Berechnungen auf Grund 
betriebswirtschaftlicher Methoden;

8. Personalberatung, Personalbedarfsplanung, Personalsuche und 
Personalschulung;



Unternehmensberater 
Berufshaftpflichtversicherung

� Berufshaftpflichtversicherer benennt die versicherten Tätigkeitsfelder
� I. Gegenstand des Versicherungsschutzes

9. gutachtliche Beurteilung bestehender Marktverhältnisse (Marktanalyse) sowie 
rechtlich zulässige Beratung im Bereich Marketing, Vertrieb und 
Merchandising;

10. Beratung bei der Finanzierung von Projekten, Fördermittelberatung 
einschließlich der Hilfestellung bei der Beantragung von Fördermitteln; 
Existenzgründungsberatung;  Cashflow-Beratung und -Planung;

11. Risiko-Management- und Complianceberatung einschließlich der Beratung 
beim Aufbau eines Kontrollsystems, des betrieblichen Rechnungswesens und 
des Controllings;  

12. rechtlich zulässige Außenwirtschaftsberatung;



Unternehmensberater 
Berufshaftpflichtversicherung

� Berufshaftpflichtversicherer benennt die versicherten 
Tätigkeitsfelder

� I. Gegenstand des Versicherungsschutzes

13. Gutachten und Vorschläge zur Optimierung des Produktionsablaufes, 
Lagerhaltung, Materialfluss, Logistik, Layoutplanung;

14. Gutachten, Beratung und Vorschläge im Bereich Kostenmanagement 
(Reduzierung von Sach- und Dienstleistungskosten;

15. EDV-Bedarfsanalyse, EDV-Organisation, EDV-Beratung einschließlich der 
Installierung, Implementierung und Anpassung von Programmen und 
Systemen und EDV-Schulung;

16. Hilfestellung bei der Realisierung versicherter Empfehlungen;



Unternehmensberater 
Berufshaftpflichtversicherung

� Berufshaftpflichtversicherer benennt die versicherten Tätigkeitsfelder
� I. Gegenstand des Versicherungsschutzes

17. Sachverständiger in den versicherten Bereichen;

18. Übernahme von Managementaufgaben in den vorgenannten 
Tätigkeitsbereichen. Nicht versichert ist die Tätigkeit als Organmitglied ( z.B. 
als Geschäftsführer ). 



Unternehmensberater 
Berufshaftpflichtversicherung

II. Umfang des Versicherungsschutzes

1. Die Tätigkeit als Subunternehmer ist mitversichert, soweit Regressansprüche 
des Hauptauftragnehmers wegen Schäden seines Auftraggebers geltend 
gemacht werden.

2. § 1 II AVB findet keine Anwendung.

3. Das versehentliche Löschen und Blockieren von Daten Dritter durch 
Fehlbedienung oder durch fehlerhafte Anleitung durch den 
Versicherungsnehmer wird als Vermögensschaden behandelt und ist 
mitversichert.

4. Abweichend von § 3 Ziffer 3 AVB beträgt der Selbstbehalt pro Schadenfall 10 
% der Schadensumme, mindestens 50 €, höchstens jedoch 2.500,00 €.



Unternehmensberater 
Berufshaftpflichtversicherung

III. Nicht versicherte Tatbestände

In Ergänzung von § 4 AVB bezieht sich der Versicherungsschutz nicht 
auf

1. die Planung (wohl hingegen Layoutplanung), Konstruktion oder Berechnung 
von Fabriken, Gebäuden, Maschinen und Anlagekomponenten einschließlich 
der Bauüberwachung (Architekten- und Ingenieurrisiko);

2. Garantie- und Erfolgszusagen oder das Treffen von Entscheidungen anstelle
des Auftraggebers; I. Ziffer 18 bleibt hiervon unberührt. 

3. die Berechnung von Bauzeiten und Lieferfristen;
4. Haftpflichtansprüche, die darauf beruhen, dass der Zustand des Bodens, des 

Wasser oder der Luft verändert, nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt 
wird.



Unternehmensberater 
Berufshaftpflichtversicherung

� Grenzen der Deckung:

� Der Berater wird selbst zum (Dritt-) Unternehmer
� Der Unternehmensberater wird zum Steuerberater
� Der Unternehmensberater wird zum Rechtsberater
� Der betriebswirtschaftliche Berater wird zum technischen Berater
� Der betriebswirtschaftliche Berater wird zum IT – Techniker
� Der betriebswirtschaftliche Berater wird zum Ingenieur / Planer



Unternehmensberater 
Berufshaftpflichtversicherung

� Praxishinweis:

� Feststellung der angebotenen Dienstleistungen (Tätigkeiten)
� Prüfung der Tätigkeitsbeschreibung des Versicherers auf vollständige 

Übereinstimmung 
� Klärung der Differenzen
� Alternative Risikovorsorge

� Beschränkung der Tätigkeiten

� Beschränkung der Haftung



Unternehmensberater 
Berufshaftpflichtversicherung

� Praxisbeispiel für Unternehmensberatertarif:



Unternehmensberater 
= Versicherungsberater ? 

� Risikomanagement durch Versicherungen ein Thema für 
Unternehmensberater?

� Schutz des Unternehmens vor Vermögensschäden 
� D&O Versicherung
� Vertrauensschadenversicherung
� Forderungsausfallversicherung
� Warenkreditversicherung
� …..



Vielen Dank!


